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6Ob55/98a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

AußStrG §174 B

AußStrG §177

Rechtssatz

Sind die Ergebnisse der Verlassenschaftsabhandlung - gleichgültig ob auf Antrag oder von Amts wegen (§ 29 LiegTeilG),

ob in Übereinstimmung mit oder in Abweichung von der Verbücherungsklausel - einmal verbüchert worden, so kommt

der in die Einantwortungsurkunde aufgenommenen Verbücherungsklausel für die Rechtsstellung der Beteiligten keine

Bedeutung mehr zu.
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